
Stand: 10.07.2025 02:36:30

Vorgangsmappe für die Drucksache 18/10916

"Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten verbessern"

Vorgangsverlauf:

1. Initiativdrucksache 18/10916 vom 27.10.2020

2. Beschlussempfehlung mit Bericht 18/12081 des HA vom 11.11.2020

3. Beschluss des Plenums 18/12614 vom 27.01.2021

4. Plenarprotokoll Nr. 69 vom 27.01.2021



 

18. Wahlperiode 27.10.2020 Drucksache 18/10916 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle 
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 

 

Antrag 

der Abgeordneten Ferdinand Mang, Franz Bergmüller, Martin Böhm, Katrin Ebner-
Steiner, Uli Henkel, Gerd Mannes, Dr. Ralph Müller, Josef Seidl und Fraktion (AfD) 

Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten verbessern 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird dazu aufgefordert, sich auf Bundesebene für eine Ausweitung 
des Familienentlastungsgesetzes einzusetzen. Insbesondere soll die steuerliche Ab-
setzbarkeit von Kinderbetreuungskosten als Werbungskosten bzw. Betriebsausgaben, 
Sonderausgaben und haushaltsnahe Dienstleistungen durch eine Erhöhung des bishe-
rigen Höchstbetrags von 4.000 Euro auf 6.000 Euro verbessert werden. 

 

 

Begründung: 

Der Gesetzentwurf zum 2. Familienentlastungsgesetz wurde Ende September 2020 im 
Deutschen Bundestag beraten. Dieser verspricht bessere Steuerregelungen für Fami-
lien, bspw. durch den Anstieg des Grundfreibetrags für Erwachsene, des Kinderfreibe-
trags, sowie des Kindergeldes. Aufgrund der Verpflichtung des Gesetzgebers, das Exis-
tenzminimum steuerfrei zu stellen, handelt es sich hierbei lediglich um einen Teil des 
Pflichtprogramms. Weitere Steuerbeträge, die Kinder betreffen, müssen angepasst 
bzw. verbessert werden, unter anderem die Absetzbarkeit von Kitagebühren. 

Zum aktuellen Zeitpunkt können maximal zwei Drittel der Kosten, die für die Betreuung 
von Kindern nach § 10 Abs. 1 Nr. 5 Einkommensteuergesetz (EStG) anfallen, geltend 
gemacht werden. Somit können für jedes Kind bis zu 6.000 Euro angesetzt werden, 
4.000 Euro sind folglich pro Jahr abziehbar. Verpflegungskosten sind hierbei separat 
zu zahlen und nicht von der Steuer absetzbar. Angesichts der tatsächlichen Kinderbe-
treuungskosten, erscheint selbst der Beitragszuschuss für Eltern, deren Einkommen 
eine bestimmte haushaltsbezogene Einkommensgrenze nicht übersteigt, das Bayeri-
sche Krippengeld (monatlich bis zu 100 Euro pro Kind) für die gesamte Kindergarten-
zeit, als mangelhaft. 

Es wird bewusst jede Art der Absetzbarkeit hinsichtlich der Kinderbetreuungskosten ge-
fordert, denn je nach Art der Absetzbarkeit gelten unterschiedliche Anwendungsberei-
che. 

─ Werbungskosten bzw. Betriebsausgaben gelten für Kinder zwischen 0 und 14 Jah-
ren, Eltern müssen berufstätig sein. Bei behinderten Kindern generelle Absetzbar-
keit. Bei Alleinverdiener-Ehe mit gesunden Kindern: Nur Kinder zwischen 3 und 6 
Jahren 

─ Sonderausgaben: alleinerziehender Elternteil befindet sich in der Ausbildung, ein 
Elternteil befindet sich in der Ausbildung und der andere ist berufstätig, für Kinder 
zwischen 0 und 14 Jahren bzw. generell für behinderte Kinder 

─ haushaltsnahe Dienstleistungen: Alleinerziehende und Alleinverdiener-Ehen kön-
nen Kosten für die Kinderbetreuung im Haushalt für Kinder, die nicht zwischen 3 
und 6 Jahren alt sind 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Staatshaushalt und Finanzfragen 

Antrag der Abgeordneten Ferdinand Mang, Franz Bergmüller, Martin Böhm u.a. 
und Fraktion (AfD) 
Drs. 18/10916 

Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten verbessern 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Ferdinand Mang 
Mitberichterstatter: Hans Herold 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen feder-
führend zugewiesen. Weitere Ausschüsse haben sich mit dem Antrag nicht 
befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 75. Sitzung am 11. No-
vember 2020 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Josef Zellmeier 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Ferdinand Mang, Franz Bergmüller, Martin Böhm, Katrin 
Ebner-Steiner, Uli Henkel, Gerd Mannes, Dr. Ralph Müller, Josef Seidl und 
Fraktion (AfD) 

Drs. 18/10916, 18/12081 

Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten verbessern 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Karl Freller 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Dritter Vizepräsident Alexander Hold



Dritter Vizepräsident Alexander Hold: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 4 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln 

beraten werden, sowie über Anträge, die für erledigt erklärt wurden (s. Anlagen 

3 und 4)

Zunächst kommen wir wie üblich zur Abstimmung über die in der Liste in Anlage 1 zur 

Tagesordnung enthaltenen Anträge, die gemäß § 59 Absatz 7 der Geschäftsordnung 

nicht einzeln beraten werden. Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit 

den einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die Liste in Anlage 1 zur Tages

ordnung.

(Siehe Anlage 3)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Dann ist das einstim

mig so beschlossen. Frage an die fraktionslosen Abgeordneten Swoboda und Plenk – 

es ist nur der Herr Swoboda gerade da: Sind Sie so weit auch einverstanden? – Dann 

übernimmt der Landtag diese Voten.

(Zurufe)

Entschuldigung, welchem Votum wollen Sie sich anschließen?

(Raimund Swoboda (fraktionslos): Enthaltung!)

Enthaltung? – Ja. Dann übernimmt damit der Landtag bei einer Enthaltung diese 

Voten.

Wir kommen nun zur Abstimmung über die in der Liste in Anlage 2 zur Tagesordnung 

enthaltenen Anträge, über die ebenfalls gemäß § 59 Absatz 7 der Geschäftsordnung 
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nicht einzeln beraten wird. Diese Anträge wurden im Laufe der Ausschussberatungen 

für erledigt erklärt.

(Siehe Anlage 4)

Wer damit einverstanden ist, dass die in der Anlage 2 zur Tagesordnung enthaltenen 

Anträge für erledigt erklärt werden, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD, FREIE WÄHLER, CSU, FDP und AfD. Dann auch 

hier die Frage an den fraktionslosen Abgeordneten Swoboda. – Auch hier Enthaltung. 

– Dann sind die Anträge aus der Liste in Anlage 2 zur Tagesordnung damit für erledigt 

erklärt.
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